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Arbeitsrecht 
(Nr. 56/2004) 

 
Kein Anspruch auf Unterzeichnung  

eines Zeugnisses durch den  
Geschäftsführer 

 
 
Das Arbeitsgericht (AG) Hamburg entschied: 
 
Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Unterzeichnung des 
nach seinen Wünschen gestalteten, vom Arbeitgeber akzeptier-
ten Zeugnisses durch den Geschäftsführer. Der Einwand des 
Arbeitgebers, der Geschäftsführer habe den vom Arbeitnehmer 
vorgegebenen Zeugnisinhalt nicht mittragen können, ist uner-
heblich. 
 
Urteil des AG Hannover vom 31. Juli 2003 
Aktenzeichen : 6 Ca 140/03 
 
Veröffentlicht: NZA – RR 3/2004 vom 03. März 2004 
12.03.2004 


